
LANDES-KANU-VERBAND BERLIN e.V.

Eisenhammerweg 22 A – 13507 Berlin – Tel.: 030/ 897 44 340 

Sicherheitstreff im Umfang von 4LE des LKV – durchgeführt durch den MKV53 e.V.

Kentern, Bergen, Wiedereinstieg

Themen: 
Sicherheitsrelevante Ausrüstung;
Sicherer Ausstieg nach Kenterung, Bergen der Ausrüstung,
Wiedereinstiegstechniken auf dem offenen Wasser
(Übungen in eigenen Booten an Land und auf dem Wasser; s. Hinweise unten!) 

Teilnehmer: Volljährige Personen, max. 12 TN
Kosten: DKV-Mitglieder 5,- €, sonstige 7,- € (wird vor Ort kassiert)
Termin: Sonnabend, 14. Juni 2025, 10:00 Uhr bis ca. 14:00 Uhr
Treffpunkt: Vereinsgelände des Märkischen Kanuvereins 53 e.V.

Grünauerstraße 101B, 12557 Berlin 
Wenige bis keine Parkplätze in der Nähe vorhanden!
Die Übungen finden dann auf der Dahme Höhe Müllerecke statt.

Anmeldung: Bis 8. Juni 2024 an Christian Ritschel, kontakt@mkv53.de

Boote und Ausrüstung:
Es sind eigene Boote – Zweier nur für Fortgeschrittene - mitzubringen. Diese müssen unsinkbar sein (dh 
vorn und hinten geschottet oder mit Schwimmkörpern versehen) und eine belastbare Rundum-Beleinung 
vorweisen.
Auf (vorherige!) Anfrage stehen gegen eine zusätzliche Gebühr von 3€ Vereinsboote in begrenzter Zahl 
zur Verfügung. 
Es werden Neopronkleidung oder ein Trockenanzug empfohlen, eine Schwimmweste ist Pflicht.
Nasenklammer und Taucherbrille sind empfehlenswert.

Mit Teilnahme akzeptieren Teilnehmende die nachstehenden Rahmenbedingungen.

Haftungsausschluss:
Die Teilnahme an der Veranstaltung erfolgt auf eigene Gefahr und eigenes Risiko der Teilnehmenden. 
Die Haftung des Veranstalters, seiner gesetzlichen Vertreter oder Erfüllungsgehilfen gegenüber den Teil-
nehmenden wird ausgeschlossen. Von den vorstehenden Regelungen unberührt bleiben etwaige An-
sprüche der Teilnehmenden aus der Verletzung seines Lebens, des Körpers oder der Gesundheit, wenn 
der Veranstalter die Pflichtverletzung zu vertreten hat, und auf Ersatz sonstiger Schäden, die auf einer 
vorsätzlichen oder grob fahrlässigen Pflichtverletzung des Veranstalters beruhen. Einer Pflichtverletzung 
des Veranstalters steht die Pflichtverletzung eines gesetzlichen Vertreters oder Erfüllungsgehilfen gleich.

Schwimmfähigkeit:
Teilnehmende versichern, dass sie sicher Schwimmen können.

Datenschutz:
Mit Teilnahme wird die Einwilligung für die Aufnahme von Fotos und die Speicherung personenbezoge-
ner Daten erteilt.


